
ISB Ingenieur- und KFZ-Sachverständigenbüro
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Forth
Wilsdruffer Str. 41a
01662 Meißen

Telefon 03521 - 4591010
Mobil 01525 - 3972648
E-Mail info@isb-kfz.de

Auftragserteilung mit Preisvereinbarung /
Zahlungsanweisung

########

Vers. des Unfallgegners:

Versicherungsscheinnummer:

Schadennummer:

Versicherungsnehmer:
(Unfallgegner)

Kennz. des Unfallgegners:

Schadentag / Schadenort:

Name des Geschädigten:

Gutachten-Nr.:

Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalles beauftrage ich das oben genannte Kfz-Sachverständigenbüro, ein Gutachten zur Schadenhöhe zu erstellen. Das Sachverständigenbüro
berechnet sein Honorar in Anlehnung an die Schadenhöhe gemäß umseitiger Honorartabelle des Sachverständigenbüros zzgl. erforderlicher Nebenkosten.

Hiermit weise ich den regulierungspflichtigen Versicherer an, die Sachverständigenkosten unmittelbar an das von mir beauftragte Sachverständigenbüro zu zahlen.

Einwilligung Datenschutz

Nur bei Auftragserteilung außerhalb der Geschäftsräume

Wird der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des oben genannten Sachverständigenbüros geschlossen, haben Kunden, die Verbraucher sind, ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Über die
Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts ist der Kunde vor Erteilung des Auftrages separat informiert worden.

Ich erkläre hiermit meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Erstellung des von mir beauftragten Schadengutachtens an die von mir
beauftragte Reparaturwerkstatt und die von mir beauftragte Anwaltskanzlei sowie an die regulierungspflichtige Versicherung zum Zwecke der Schadenregulierung weitergeleitet
werden. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem beauftragten Sachverständigen widerrufen.

Ich bestätige, dass ich die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular erhalten habe.

Erklärung des Kunden zur Ausführung der beauftragten Arbeiten vor Ablauf der Widerrufsfrist:

In Kenntnis der Widerrufsbelehrung fordere ich das beauftragte Sachverständigenbüro auf, mit der Gutachtenerstellung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist zu beginnen. Mir ist
bewusst, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer mein Widerrufsrecht verliere. Mir ist weiter bewusst, dass ich für den Fall, dass ich vor
vollständiger Vertragserfüllung den Vertrag widerrufe, für die bis zum Widerruf bereits erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu leisten habe

Datum

Ich bin vorsteuerabzugsberechtigt: Ja Nein

Unterschrift des Geschädigten



ISB Ingenieur- und KFZ-Sachverständigenbüro
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Forth
Wilsdruffer Str. 41a
01662 Meißen

Telefon 03521 - 4591010
Mobil 01525 - 3972648
E-Mail info@isb-kfz.de

Honorarvereinbarung

Das Grundhonorar wird in Abhängigkeit der Schadenhöhe festgelegt und definiert sich als Reparaturkosten netto zzgl. einer eventuellen merkantilen Wertminderung
bzw. im Totalschadenfall (technisch und wirtschaftlich) über den Wiederbeschaffungswert brutto. Folgende Arbeitsleistungen sind bei dem in Auftrag angegebenen
Gutachten mit dem Grundhonorar abgedeckt: Fahrzeuguntersuchung, Schadenfeststellung, Ermittlung der Schadenhöhe durch den Sachverständigen, Berechnung
aller schadensrelevanten Positionen, Ausarbeitung des Gutachtens mit Diktat und Endkontrolle.

Ausdrücklich nicht im Grundhonorar beinhaltet sind: Zerlegungsarbeiten zur Schadensfeststellung, Hilfestellungen, Rechnungsprüfungen, Schadenserweiterungen,
Nachbesichtigungen, Anwesenheit bei Nachbesichtigung, welche vom Schädiger bzw. dessen Versicherer veranlasst wurden sowie Fahrzeuggegenüberstellungen,
Überprüfungen von Fremdgutachten, Stellungnahmen bei unberechtigt angegriffenen Gutachten durch den Versicherer oder anderen Institutionen, Fremdleistungen
für Datenbankabrufen, Schreibkosten, Fahrtkosten, Telekommunikationskosten, Porto, Foto-Kosten. Die Tabelle findet nur Gültigkeit bei vorhandenen DAT- oder
Audatex-Datensätzen. Alle anderen Fahrzeuge bzw. Sondergutachten werden nach Zeitaufwand abgerechnet.

Grundhonorar (inkl. 19% MwSt.)

Sondergutachten wie z.B. Brandschadenermittlung, Unfallanalyse, Beweissicherungsgutachten über Vorschäden, Sachverständigenverfahren, etc. sowie Fahrzeug-
sonderaufbauten und Exoten werden nach Zeitaufwand berechnet. Zerlegungsarbeiten zur Schadenfeststellung sowie eventuelle Fahrtkosten werden nach
anfallendem Zeitaufwand, des im Auftrag angegebenen Stundensatzes verrechnet. Zusätzlich nach Zeitaufwand berechnet werden: Fahrzeit zum Besichtigungsort,
Rechnungsprüfungen, Schadenerweiterungen, Nachbesichtigungen, Anwesenheit bei Nachbesichtigung, welche vom Schädiger bzw. dessen Versicherer veranlasst
wurden, sowie Fahrzeuggegenüberstellungen, Überprüfung von Fremdgutachten, Stellungnahmen bei unberechtigt angegriffenen Gutachten durch den Versicherer
oder anderen Institutionen, etc. Für den Sachverständigen werden 178,50 € pro Std. brutto berechnet. Sondervereinbarungen sind möglich, bedürfen jedoch der
schriftlichen Form.

Nebenkosten (inkl. 19% MwSt.)

Unterschrift des Geschädigten

Schadenhöhe*  Honorar Schadenhöhe*  Honorar Schadenhöhe*  Honorar Schadenhöhe*  Honorar 

                 500,00 € 328,00 €        4.500,00 € 864,00 €       11.000,00 € 1351,00 €     23.000,00 € 2209,00 €

          750,00 € 367,00 €        4.750,00 € 884,00 €       11.500,00 € 1397,00 €     24.000,00 € 2277,00 €

       1.000,00 € 433,00 €        5.000,00 € 907,00 €      12.000,00 € 1431,00 €      25.000,00 € 2321,00 €

       1.250,00 € 480,00 €        5.250,00 € 929,00 €      12.500,00 € 1468,00 €     26.000,00 € 2387,00 €

       1.500,00 € 522,00 €        5.500,00 € 952,00 €      13.000,00 € 1510,00 €      27.000,00 € 2452,00 €

        1.750,00 € 558,00 €        5.750,00 € 972,00 €      13.500,00 € 1548,00 €     28.000,00 € 2532,00 €

      2.000,00 € 590,00 €       6.000,00 € 997,00 €      14.000,00 € 1583,00 €     29.000,00 € 2594,00 €

       2.250,00 € 620,00 €        6.500,00 € 1029,00 €      14.500,00 € 1623,00 €     30.000,00 € 2680,00 €

       2.500,00 € 650,00 €        7.000,00 € 1063,00 €      15.000,00 € 1664,00 €      32.500,00 € 2843,00 €

       2.750,00 € 680,00 €        7.500,00 € 1095,00 €      16.000,00 € 1730,00 €      35.000,00 € 3020,00 €

      3.000,00 € 707,00 €       8.000,00 € 1134,00 €      17.000,00 € 1797,00 €      37.500,00 € 3203,00 €

       3.250,00 € 733,00 €        8.500,00 € 1172,00 €      18.000,00 € 1859,00 €     40.000,00 € 3379,00 €

       3.500,00 € 760,00 €       9.000,00 € 1208,00 €      19.000,00 € 1930,00 €      42.500,00 € 3591,00 €

       3.750,00 € 788,00 €        9.500,00 € 1242,00 €     20.000,00 € 2000,00 €      45.000,00 € 3817,00 €

      4.000,00 € 815,00 €      10.000,00 € 1278,00 €      21.000,00 € 2076,00 €      47.500,00 € 4009,00 €

       4.250,00 € 838,00 €      10.500,00 € 1321,00 €     22.000,00 € 2141,00 €      50.000,00 € 4192,00 €

Je weitere 1.000,00 € €

*Schadenhöhe netto + Wertminderung bis max. Wiederbeschaffungswert brutto

Porto/Telefon pauschal in Höhe von einmal 17,85 €

Fotokosten pro Stück 2,38 €

Fotokosten Kopie pro Stück 2,38 €

Schreibgebühr pro Seite 2,14 €

Schreibgebühr Kopie pro Seite 2,14 €

Fahrtkosten pro Km 0,78 €

Fehlerspeicher auslesen durch Sachverständigen einmal 101,15 €

Fremdleistungen zur Schadensfeststellung n. Aufwand - €

Erstellung Nachtragsgutachten pro Stunde 178,50 €

Erstellung Stellungnahme pro Stunde 178,50 €

Anwesenheit bei Nachbesichtigung pro Std. 148,75 €


